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Wichtige neue Entscheidung 

 
Abgrabungsrecht: Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für 
die Erweiterung eines bestehenden Kiesabbaus („Prinzip der offenen Grube“) 
 
§ 80a Abs. 3, § 80 Abs. 5 VwGO, Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 BayAbgrG  
 
Nachbar-Eilantrag  
Erweiterung eines Kiesabbaus  
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Landesrecht  
Gliederung der Abgrabung in Abbauabschnitte 
Prinzip der offenen Grube 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 10.01.2025, Az. 1 CS 24.1368 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 BayAbgrG, wonach die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für 

die genehmigungsbedürftige Erweiterung einer Abgrabung nur durchzuführen ist, 

wenn die Erweiterungsfläche zusammen mit der bei Abgrabungsbeginn noch nicht 

rekultivierten oder renaturierten Fläche den (grundsätzlich geltenden) Schwellenwert 

von 10 ha überschreitet, stellt auf die gesamte zur Genehmigung gestellte Erweite-

rungsfläche ab und erlaubt einen Verzicht auf die UVP auch dann nicht, wenn die 

Abgrabung nach dem Abbauplan für die Erweiterungsfläche in Teilabschnitten erfol-

gen soll und die Abgrabungsgenehmigung regelt, dass die offene Abgrabungsfläche 

(„offene Grube“) in jedem Teilabschnitt weniger als 10 ha beträgt.  
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Hinweise: 

In der vorliegenden Entscheidung präzisiert der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

(BayVGH) das dem Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 BayAbgrG zugrundeliegende „Prinzip der offe-

nen Grube“ und stellt im Ergebnis fest, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) nach Art. 8 Abs. 1 Satz 1 BayAbgrG i.V.m. Art. 78a BayVwVfG – unabhängig 

von einer etwaigen Abbauabschnittsbildung – jedenfalls immer dann durchzuführen 

ist, wenn die zur Genehmigung gestellte Erweiterungsfläche mehr als 10 ha umfasst.  

 

1. Im hier entschiedenen Fall streitgegenständlich war der Sofortvollzug einer erteil-

ten Abgrabungsgenehmigung für die Erweiterung eines bestehenden Kiesabbaus 

im Trockenabbauverfahren, gegen die sich eine Nachbarin zur Wehr setzt. Die 

Fläche des genehmigten Erweiterungsvorhabens beträgt zwar insgesamt 11,5 ha. 

Der Abbau dieser Erweiterungsfläche soll aber (nach den zum Bestandteil der 

Genehmigung erklärten Antragsunterlagen) in drei Abbauphasen gegliedert wer-

den und so erfolgen, dass sich die offene Grubenfläche immer nur zwischen 

7,2 ha und 8,4 ha bewegt. Die als offene Grube berücksichtigte Gesamtfläche 

setzt sich dabei stets aus der jeweils aktuellen Abbaufläche und der jeweils in Re-

kultivierung befindlichen, vorausgehenden Abbaufläche (d.h. der nicht mehr aus-

gebeuteten Fläche, die parallel zum nächsten Abbauabschnitt bereits rekultiviert 

wird, deren Rekultivierung aber noch nicht abgeschlossen ist) zusammen. Durch 

die Abgrabungsgenehmigung war somit gewährleistet, dass bei der Gesamtflä-

chenberechnung für die offene Grube nur solche Rekultivierungsflächen unbe-

rücksichtigt bleiben, deren Rekultivierung nicht nur begonnen, sondern bereits be-

endet ist. Die Abgrabungsbehörde hielt das Vorhaben daher nach Art. 8 Abs. 2 

Nr. 2 BayAbgrG ohne Durchführung einer UVP für genehmigungsfähig, wobei sie 

sich auch auf Ziffer 1.8.2.0.2 der Vollzugshinweise zum Bayerischen Abgrabungs-

gesetz berief (Schreiben des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 

02.12.1999 – Az. IIB4-8700.1-001/99 – nicht veröffentlicht, aber abgedruckt als 

Anhang 239c in Band II des Kommentars von Busse/Kraus zur BayBO).  

 

Ziffer 1.8.2.0.2 dieser Vollzugshinweise, die sich auf Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 BayAbgrG 

bezieht, lautet wie folgt:  
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„Für die Überschreitung des Schwellenwerts nach Nr. 2 ist ausschließlich das 
‚Prinzip der offenen Grube‘ maßgeblich. Wird der Schwellenwert zum Zeitpunkt 
der Genehmigungsentscheidung (noch) überschritten, kann eine Genehmigung 
unter der aufschiebenden Bedingung (Art. 36 Abs. 1, 2 Nr. 2 BayVwVfG) einer 
entsprechenden Rekultivierung oder Renaturierung bis Abgrabungsbeginn erteilt 
werden.“ 
 

Streitentscheidend war hier somit die Auslegung von Art. 8 Abs. 2 Nr. 2  

BayAbgrG und insbesondere die Frage, ob eine Abgrabungserweiterung auch 

dann ohne UVP genehmigt werden kann, wenn die Erweiterungsfläche zwar ins-

gesamt über 10 ha beträgt, aber die offene Grube durch Abbauabschnittsbildung 

und konsekutive Abfolge von Abgrabung und Rekultivierung (genehmigungsver-

bindlich) stets unter 10 ha gehalten wird. Diese Frage ist im Abgrabungsrecht 

auch deswegen bedeutsam, weil das Bayerische Abgrabungsgesetz eine dem 

§ 7 UVPG entsprechende Vorprüfung (Vorprüfung im Einzelfall zur Feststellung, 

ob eine UVP-Pflicht besteht) nicht vorsieht (vgl. dazu die Gesetzesbegründung – 

LT-Drs. 14/994, S. 15 [dort unter Ziffern 2 und 6]). Abgrabungsrechtlich ist also 

entweder eine (volle) UVP durchzuführen oder es findet keine Umweltrelevanz- 

prüfung statt.  

 

2. Der BayVGH teilte die Rechtsauffassung der Abgrabungsbehörde nicht und ver-

neinte die vorgenannte Frage wie aus dem Orientierungssatz ersichtlich.  

 

Anders als das Verwaltungsgericht hielt der BayVGH zwar das Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz (UVPG) des Bundes auf den streitgegenständlichen Kiesab-

bau für nicht anwendbar (und verneinte daher entgegen der Vorinstanz auch das 

Erfordernis einer Vorprüfung nach § 7 UVPG), bestätigte im Ergebnis aber den-

noch die Außervollzugsetzung der Abgrabungsgenehmigung. Es könne nicht da-

rauf abgestellt werden, dass die einzelnen Teilabschnitte jeweils den Schwellen-

wert von 10 ha nicht überschreiten, weil die einzelnen Abbauabschnitte rechtlich 

nicht selbständig seien, sondern die Abgrabungsgenehmigung die gesamte Er-

weiterungsfläche von 11,5 ha umfasse. Auch Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 BayAbgrG stelle 

auf die Erweiterungsflächen ab. Nach Ansicht des BayVGH erfasst diese Vor-

schrift die Fälle, in denen eine zunächst nach Art. 8 BayAbgrG nicht UVP-pflich-

tige Abgrabung durch Erweiterung in die UVP-Pflicht gleichsam „hineinwächst“. 
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Damit werde eine Umgehung der UVP-Pflicht durch eine abschnittsweise und je-

weils für sich genommen nicht UVP-pflichtige Verwirklichung eines größeren Ab-

grabungskonzepts unterbunden (unter Bezugnahme auf die Gesetzesbegründung 

– LT-Drs. 14/9941, S. 22). Danach trage Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 BayAbgrG dem Um-

stand Rechnung, dass die UVP-Richtlinie bei der Bestimmung von UVP-pflichti-

gen Projekten ein Vorhaben als Ganzes mit seinen Umweltauswirkungen in den 

Blick nimmt und nicht darauf abstellt, ob ein Projekt in Bauabschnitten oder in an-

derer Weise „Schritt für Schritt“ verwirklicht werden soll. Folglich wäre nach Auf-

fassung des BayVGH gemäß Art. 8 Abs. 1 BayAbgrG eine UVP durchzuführen 

gewesen, was hier jedoch unterblieben war und worauf sich die Antragstellerin 

nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UmwRG i.V.m. § 61 Nr. 1 Alt. 1 

VwGO auch berufen konnte (vgl. BVerwG, Urteil vom 22.10.2015, Az. 7 C 15.13, 

juris Rn. 23; Urteil vom 25.05.2016, Az. 3 C 2.15, juris Rn. 33, BayVGH, Urteil 

vom 10.07.2019, Az. 22 B 17.124, juris Rn. 40).  

 

3. Umfasst die zur Genehmigung gestellte Erweiterungsfläche (anders als im hier 

entschiedenen Fall) hingegen weniger als 10 ha, stellt sich die Frage, unter  

welchen Voraussetzungen neben der Erweiterungsfläche auch die bisher abge-

bauten bzw. aktuell in Abbau befindlichen Bestandsflächen eines Kiesabbaus bei 

der Ermittlung der 10ha-Grenze des Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 BayAbgrG zu berücksich-

tigen sind. Dafür dürfte es regelmäßig darauf ankommen, in welchem Umfang bei 

Beginn der Abgrabung auf der Erweiterungsfläche die Rekultivierung oder Rena-

turierung auf den (ehemaligen) Bestandsflächen („Altabbauflächen“) bereits abge-

schlossen ist. Denn Bezugspunkt für die UVP-Pflicht nach Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 

BayAbgrG ist nach Ansicht des BayVGH, welche Fläche bei Abgrabungsbeginn 

noch nicht rekultiviert oder renaturiert ist (siehe Rn. 12). Für dieses Normver-

ständnis spricht neben dem Wortlaut auch Ziffer 1.8.2.0.2 der Vollzugshinweise 

zum Bayerischen Abgrabungsgesetz.  

 

 

Dr. Martić 
Oberlandesanwalt 

                                                           
1 Anmerkung: Der Gesetzentwurf der Staatsregierung (LT-Drs. 14/994) sah in Art. 8 BayAbgrG-E zunächst einen 
(regelhaften) Schwellenwert von 25 ha vor, der im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens jedoch auf 10 ha abge-
senkt wurde (vgl. LT-Drs. 14/2122, S. 3 [s. dort Ziff. I.1]). 
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